
5. Sozial- und Wirtsdtaftsgesdtidtte 
I. Allgemeines S. 304. 2. Siedlungsgeschichte S. 306. 3. Stadtgeschichte S. 307. 

C. B. T h o m a s, The Seventh Century Revolution - East and West, 
Classica et Mediaevalia 28 (1969) S. 330-343, sieht als Grund für soziale 
Strukturveränderungen im Westen die bürgerkriegsähnlimen Auseinander­
setzungen zwismen versmiedenen Gruppen des Adels, im Osten die Einfälle 
von Arabern und Slawen. G. S. 

Josiah Cox R u s s e 11, Medieval Regions and their Cities (Studies in 
Historical Geography) Newton Abbot 1972, David and Charles, 286 S., f-3.50. 
- Ausgehend von der These, daß die Zeit von 1250-1348 das Zeitalter des 
"Regionalismus" gewesen sei, stellt der Vf. demographisme Daten für 20 euro­
päisme, zwei vorderorientalisme und amt indisme "Regionen" zusammen. Da­
bei versteht er unter "Region" "an area of interrelated activities and kindred 
interest and organisation" (S. 16). Für jeden dieser Bereime findet sim eine 
Tabelle, die die zugehörigen Städte nam ihrer Größe ordnet, die vermutlime 
Bevölkerungszahl und die bebaute (ummauerte) Flädle angibt, sowie die 
quellenmäßig belegte Zahl (der Haushalte, Steuerzahler u. ä.), auf der die 
moderne Einwohnersmätzung beruht. Der Vf. hat aum versumt, den Grad 
der Verstädterung und die Bevölkerungsdimte der einzelnen Regionen zu er­
remnen. Mittel- und Westeuropa teilt der Vf. in folgende Regionen, die er 
jeweils nam ihren Hauptorten benennt: vier italienisme (Florenz, Palermo, 
Venedig, Mailand), sems mitteleuropäisme (Augsburg, Dijon, Köln, Prag, 
Magdeburg, Lübeck), drei an der Nordsee (Gent, London, Dublin), zwei west­
französisme (Paris, Toulouse), zwei mittelmeerisme (Montpellier, Barcelona) 
und drei iberisdie (Cordoba, Toledo, Lissabon). - Während die Auswahl der 
Hauptorte vielleimt hingenommen werden kann (wenigstens so lange man die 
Grundannahme, daß die bevölkerungsreimste aum die bedeutendste Stadt einer 
Region sei, akzeptiert), kommen einem bei der Abgrenzung der Bereime oft 
Zweifel an der Rimtigkeit der Einteilung. Dies hat mehrere Gründe: einmal 
verzimtet der Vf. meist darauf, die Gründe für seine Einteilung (etwa mit 
wirtsmaftlimen Bindungen) zu belegen. In besonders problematismen Fällen, 
wie bei Rom und bei Bologna, geht er mit vagen Formulierungen über die 
Smwierigkeiten hinweg (S. 41, 46, 51 f.). Zum andern erweist es sim als un­
günstig, daß Russell mit Ausnahme der Westalpen und der Bretagne, die er 
aus seiner Einteilung ausklammert, das ganze westeuropäisme Gebiet lückenlos 
in Regionen aufteilt; die Konzentration der Bevölkerung in manmen Gegenden 
(Flandern-Brabant, Pariser Becken, Poebene, Toskana) wäre nom deutlimer 
geworden, wenn der Vf. die kaum besiedelten Gebiete bei der Beremnung der 
Bevölkerungsdimte weggelassen hätte. Die Frage des Einzugsbereims einer 
Stadt (etwa bei der Einwanderung) und der wirts<haftlimen Verflemtung kann 
durm Russells Bu<h m. E. nimt besser verstanden werden als bisher. W. H. 

Robert B out r u c h e, Seigneurie et F~odalit~ 2: L'apog~e (XIe-XIIIe 
siecles), Paris 1970, Aubier-Editions Montaigne, 549 S. - Nam Mitreis' "Lehn­
re<ht und Staatsgewalt" und Mare Blo<hs ,.Societ~ f~odale" fehlte seit langem 
eine Synthese der Zusammenhänge von Lehnswesen und mittelalterlimem Wirt­
s<haftsleben. Sie hat Boutru<he in zwei Bänden, von denen der erste bereits 
1959 (Neudruck 1968), der zweite 1970 ersmien, nun vorgelegt. Ihre Haupt­
these: Die ländlime Grundherrsmaft mit den zugehörigen Banngewalten bildet 
die ökonomisme Voraussetzung des Lehnswesens smlemthin. Bd. 1 beginnt 
dementspre<hend mit dem Rückgang von Handel und Geldwirtsmaft im Früh-




